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Gemeinde Iffezheim - Beschlussvorlage 

 

TOP:   1.4 

Vorlage Nr.:   569/2016 

Aktenzeichen: Az. 702.117L002L 

Fachbereich:  Bauverwaltung 

Vorlage vom:  02.09.2016 

 

Beratungsfolge Termin  

Gemeinderat 26.09.2016  

 

 

Gegenstand der Vorlage 

Bekanntgabe einer Eilentscheidung; Beauftragung einer Taucherfirma im 

Rahmen der Erneuerung der Belüfteranlage 

 

 

Sachverhalt: 

Im Rahmen der Errichtung einer neuen Belüfterstation für das Belebungsbecken der Kläran-

lage war zunächst vorgesehen, das Becken zu entleeren und so die zu installierenden Belüf-

terplatten auf dem Boden zu befestigen. Bedingt durch das einstraßige Anlagensystem der 

Kläranlage kann die Anlage maximal drei Tage außer Betrieb genommen werden. Im Rah-

men der Planungsphase war man davon ausgegangen, dass dieser Zeitraum für die Durch-

führung der Maßnahme ausreicht. Im Laufe der vorbereiteten Arbeiten zeigte sich allerdings, 

dass die Durchführung in drei Tagen nicht möglich ist. Damit die Arbeiten dennoch weiterge-

führt werden konnten, wurde kurzfristig entschieden, das Becken nicht zu entleeren und die 

Arbeiten im Belebungsbecken von einer Tauchfirma im laufenden Betrieb durchzuführen Die 

Auftragssumme hierfür beträgt 16.059,05 Euro (brutto). Der Taucheinsatz wurde im Rahmen 

einer Eilentscheidung vergeben. Mehrkosten entstehen voraussichtlich nicht, da durch den 

Tauchereinsatz die Kosten für das Entleeren und Reinigen des Belebungsbeckens einge-

spart werden können.  
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Über die Vorgehensweise wurde bereits in der Sitzung des Gemeinderats vom 25.7.2016 

mündlich berichtet. 

 

  

Beschlussvorschlag: 

Der Gemeinderat nimmt Kenntnis.  
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